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geleitet wird, hinfichtlich der ihnen durch die neue Zuleitung erwachjenden Nach- 
theile von der Präklufion nicht betroffen. Wegen der angemeldeten und vorbe- 
haltenen Widerjpruchsrechte und Entjchädigungsanjprüche hat fich der Unter: 
nehmer mit den Betheiligten auseinander zu fegen. Ueber Widerjprüche gegen 

eine Bewäfjerungsanlage findet nach) $ 75 des Zuftändigfeitsgefeges da3 Ber- 
waltungsftreitverfahren ftatt, in Uebrigen ift die Klage im ordentlichen Nechts- 
wege zuläfjtg.”) 

Hinfichtlich des Verfahrens in Gemäßheit des $ 19 Wr. 2 des Gejebes 
vom 28. Februar 1843 find die Beftimmungen in den SS 24 food. a. a. D. zu 
beachten. 

IV. Sewerblihe Benußung. 

Die gewerbliche Wafferbenugung fann in der verjchiedeniten Weife ftatt- 
finden, fie kann insbefondere in der Entnahme des Waffers, der Ableitung von 
Abfällen der Fabrikation, fowie von Waffer, welches durch feine gewerbliche Be- 
nußung verumveinigt ift -und endlich in der Einftellung der Wafjerkraft in den 
Dienjt des Gewerbebetriebes beitehen. 

1. Wafjerentuahme und Ginführung fremder Stoffe. 

Die Entnahme von Waffer wird der Negel nach zuläffig jein, infoweit 

hierdurch das allgemeine nterejfe nicht verlegt wird und diefe Entnahme fich 
in den Grenzen des Gemeingebrauches hält. Eine Genehmigung der Behörde 

bei öffentlichen Gewäfjern wird in den Fällen unerläßlich fein, in denen für die 
Entnahme bejtinmmte Vorrichtungen hergeftellt und mit dem Gewäfjer in dauernde 
Verbindung gebracht werden. Bei Privatgewäflern wird die Zuftimmung der 
Eigenthümer oder fonftiger Berechtigter eingeholt werden müfjen. Die Einführung 
und das Einwerfen fremder Stoffe in die Wafferläufe liegt im Allgemeinen in 
der Natur der Sache und bleibt in bejchränftem Maße oder an Strömen mit 
ftarfem Gefälle und großer Waffermaffe an fich wirkungslos, diefe Handlungen 
fönnen indeffen zu einer Schädigung der Allgemeinheit führen, wenn die hinein- 
geleiteten Abwäfjer und hineingeworfenen Stoffe geeignet find, das Wafjer ge- 
fundheitsjchädlich zu machen oder dasfelbe für einzelne beftimmte Zwece un- 
brauchbar werden zu lafjen, oder wenn durch fie eine Beeinträchtigung wejent- _ 
licher Wafjernugungen herbeigeführt, beifpielsweife der Fijchbeitand vernichtet 
wird. Wie in der Nechtiprechung. des NeichSgerichts wiederholt anerkannt ift, 
darf auch eine bloße Verunreinigung des Waffers nicht in einer über den Ge- 
meingebrauch hinausgehenden Weife jtattfinden und der Unterlieger ift berechtigt, 
‚einer über dies Maß hinausgehenden Verunreinigung im Wege der Klage ent- 
gegenzutreten. 

Die PVolizeibehörde ift Kraft der ihr aus $ 10 Tit. 17 Th. IT Allg. Land- 
vecht und aus dem Gefege über die Bolizeiverwaltung vom 11. März 1850 zu= 

’) Entf. d. DO. U. ©. vom 13. Dftober 1887, XV 834, und vom 4. Juni 1888, 

XVI 308. 
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ftehenden Befugniß berechtigt, Mißftände der gedachten Art jowohl durch Bolizei- 

verordnung wie durch Berfügung im Cinzelfalle abzuftellen, infoweit eine 
unmittelbare Gefahr für das Publiftum oder einzelne Mitglieder desjelben daraus 
entjteht oder die Aufrechterhaltung der Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des 
Berfehrs auf den Ufern und den Gewäfjern ihr Einfchreiten bedingt. 

Für gewerbliche Unternehmungen kommen für das Deutfche Neich die 
SS 16 fgd. der NeichSgewerbeordnung in Betracht, nach welchen bei einer An- 
zahl gewerblicher Anlagen, welche durch die örtliche Lage oder die Befchaffenheit 
der Betriebsjtätte für die Beliger oder Bewohner benachbarter Grundftücke oder 
für das Publikum überhaupt erhebliche NVachtheile, Gefahren oder Beläftigungen 
herbeiführen fünnen, die gewerbepolizeiliche Genehmigung ertheilt, verfagt oder 
an Bedingungen geknüpft werden fan, je nachdem fich bei der vorgängigen 
Brüfung herausftellt, daß die Anlage erhebliche Gefahren, Nachtheile oder Be- 

läftigungen herbeiführen ann. Die Prüfung hat fich zugleich darauf zu erftwecten, 
ob bei der Anlage die betehenden baus, feuer und gejundheitspolizeilichen Vor- 
jcehriften beachtet find. Der genehmigenden Behörde Tiegt e3 hiernach auch ob 
wegen DBerhütung einer gemeinfchädlichen Verunreinigung der Wajjerläufe durch 
gewerbliche Gebrauchs: und Abfallwälfer unter Berücjichtigung der von den 
Betheiligten erhobenen Einwendungen VBorforge zu treffen und geeigneten Falles 
die Anbringung von Klär- und Neimigungsvorrichtungen anzuordnen. Das Ver- 
zeichniß der gemäß S 16 Eonzeffionspflichtigen Anlagen wird nach Maßgabe des 
Bedürfniffes fortdauernd ergänzt. Die landesrechtlichen Vorfehriften über die 

Verunreinigung der Wafjerläufe kommen bei der aus $ 16 zu treffenden Ent- 
jcheidung als bindend nur injoweit in Betracht, als fie fich als bau=, feuer- oder 

gejundheitspolizeiliche VBorjchriften im Sinne des $ 16 darftellen. 

Die Beltimmung des $ 3 des Gejeges über die Benußung der Privat: 
flüffe vom 28. Februar 1843 ermächtigt die Bolizeibehörde, die Zuleitung des 
zum Betriebe von Färbereien, Gerbereien, Walken und ähnlichen Anlagen be- 

nußten Waffers zu unterfagen, wenn dadurch der Bedarf der Umgegend an 

veinem Waffer beeinträchtigt oder eine erhebliche Beläftigung des Bublitums 

verurfacht wird. Die VBorfehrift des S 6 a. a. D., wonach die Anlegung von 
Flachs- und Hanfröthen von der Bolizeibehörde unterfagt werden fann, wenn 

folche die Heilfamfeit der Luft beeinträchtigt, oder zu den in $ 3 erwähnten 

Nachtheilen Anlaß bietet, oder den freien Abfluß des Wafjers behindert, hat 
ihre Bedeutung duch S 44 des Fifchereigefeges vom 30. Mai 1874 verloren. 
Das Nöthen von Flachs md Hanf in nicht gefchlofjenen Gewäfjern tft nach der 
(egterwähnten Beftimmung allgemein verboten und mur noch mit Genehmigung 
des Bezirksausfchuffes ausnahmsmweife zuläfig ($ 99 Nr. 2 des Zuftändigkeits- 
gejeges). 

Die Kabinetsordre vom 24. Februar 1816 (G. ©. ©. 108) feßt zur Ber- 

hütung der Verunreinigung der fehiff- und flößbaren Flüffe und Kanäle feit, daß 
fein Befiger von Schneidemühlen Sägefpähne oder Borke und überhaupt Ittemand, 
der eines Flufjes fich zu jenem Gewerbe bedient, Abgänge in jolchen Mafjen 
in den Fluß werfen darf, daß derfelbe dadurch nach dem Urtheil dev Provinzial 
(Landes)-Bolizeibehörde erheblich verunveinigt werden Fann.
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Durch Minifterial-Erlaß vom 1. September 1877 (Min. BL. f. d. i. Verm. 
©. 257) ift im Intereffe der Freihaltung der Flüffe und Wafjerläufe von Ver: 

unveinigungen vorgefchrieben, daß für jtädtifche Entwäfjerungs- und Kanalijations- 
anlagen vor der Genehmigung die Zuftimmung der betheiligten Mintfter ein- 
geholt werden muß. Die Beachtung diefer Borjehrift it duch Erlaß vom 
8. September 1886 (Min. BL. f. d. 1. Verw. ©. 233) in Erinnerung gebracht. 

Die bejonderen für die Fifcherei erlaffenen Vorfchriften werden weiter unten 
zur Erörterung gelangen. 

Ein Verbot der Verunreinigung des Flußbettes und der Häfen, die Ab: 
lagerung von Schutt und Abraum aller Art amı Stromufer und an folchen 
Stellen des Hochwafjergebietes, wo eine folche Ablagerung befonders unterjagt 

it, jowie des Auswerfens von Gegenjtänden, die dem Schiffsverkehr hinderlich 
werden oder DVerflachungen erzeugen können, findet fich in a 44 der Bolizeiver- 
ordnung vom 7. März 1895. 

2. Der Wafferftan. 

Bon erheblichitev Bedeutung für die Wafferbenugung ift der Wafleritau. 

Die Kulmifche Handfefte bejtimmte, daß Feder, dejjen Acker ein taugliches Ge- 
wäjjer berührt, auf eigene Koften und zu eigenem NuGen nur eine einzige Mühle 
darauf anlegen dürfe, und daß, wenn eine etwa vorhandene größere Wajjerfraft 

durch Anlage von mehreren Mühlen ausgenußt werden fol, der Orden ein Drittel 
der Baufojten tragen und ebenfo viel von dem Ertrage ziehen jolle. Diefe Be- 
ftimmung tft nicht lange eingehalten, der Orden behielt fich vegelmäßig die Anlage 
und Ausnugung der Mühlen jelbit vor und legte, wenn ex fie einem Dritten ge: 
ftattete, einen fejten Zins auf jedes Nad.°) 

Der Orden elbit ging fait regelmäßig bei der Ueberbrücdung von Sümpfen 
in der Weije vor, daß er als Brückenkopf eine befeftigte Mühle anlegte. Unter 

der polnischen Herrfchaft gingen vielfach Mühlen des Ordens in ftädtifchen Be- 
ji über, jo wurden durch ein von König Kafimir ausgeftelltes Brivilegium vom 
26. Auguft 1457 die in und bei der Stadt Thorn belegenen Ordensmühlen 
Eigenthbum der Stadtgemeinde Thorn.) Die Erlaubniß zur Anlegung von 
Wafjermühlen erfolgte auch in polnischer Zeit durch Königliches Privilegium; bipw. 
erhielt im Jahre 1528 die Stadt Thorn die Erlaubniß, die fogenannte PBapier- 
mühle über die Drewenz zu erbauen.°) 

Bejchwerden über unberechtigtes Aufjtauen waren beveit3 zu jener Zeit 

nicht felten; im Sabre 1552 bejchwerte fich die Stadt Straßburg in W.-Br. 

dariiber, dab die Stadt Thorn durch Aufftauen des Wafjers in der Drewenz 

°) Lohmeyer a. a. D. ©. 170. Ein Privilegium des Hochmeilters Winrich von 
Knipprode für eine Mühle an der Montau vom Jahre 1352 findet fich bei Wegner 

„Der Kreis Schweß”, Bd. II ©. 74 abgedruckt. In der Handfejte der Stadt Schweb 
von 1385 heißt es: „Doch nehmen wir aus, die bürger uns nicht wehren follen, was 
möbhlen unde teiche voir in ihrer freiheit machen wollen oder fehutten.” Wegner a.a.O. ©. 85. 

?) Reftner a. a. DO. ©. 134. 

°) Wernide a. a. D. I ©. 321.


